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§ 1  Name, Sitz und Tätigkeitsbereich 

 
(1) Der Verein ist ein Sportverein und führt den 

Namen "Sportunion-Österreichische Peïso-
Vereinigung". Abkürzungen des Namens 
wie "SU-Österr. Peïso-Vereinigung" oder 
"SU-OePV" sind zugelassen.  

 
(2) Die „SU-OePV“ vertritt die Interessen der 

Klassenvereinigung. 
 
(3) Der Verein hat seinen Sitz in JOIS (Burgen-

land) und erstreckt seine Tätigkeit auf Öster-
reich und auf das Ausland. 

 
(4) Das Symbol des Vereines ist eine rotweißro-

te Flagge oder Stander mit einem  schwar-
zen, von zwei Punkten gekrönten „P“ im 
weißen Feld.  

 
(5) Der Verein ist gemeinnützig und nicht auf 

Gewinn ausgerichtet 
 
(6) Der Verein ist Mitglied der Österr. Turn und 

Sportunion, Landesverband Burgenland 
 

§ 2  Zweck 
 

(1) Der Verein bezweckt, die Ertüchtigung und 
Gesundhaltung der Mitglieder an Geist und 
Körper, insbesondere durch 

 
(2) Förderung und Betreuung des Segelsports, 

insbesondere die sportliche Entwicklung der 
Peïso Klasse 22 und anderer Peïso-Typen. 

 
(3) Förderung der gegenseitigen Unterstützung 

und Beratung in allen Angelegenheiten des 
Segelsports. 

 
(4) Ermittlung der Jahresbesten der Peïso  

Klasse 22 (Unterklasse Schwert und Kiel) 
und der allgemeinen Klasse (alle restlichen 
Peïso-Typen). Jeder Schiffsführer, der an 
Schwerpunktregatten oder Meisterschaften 
teilnehmen will, muß Mitglied eines vom 
Österreichischen Segelverband (ÖSV) aner-
kannten Clubs oder Einzelmitglied des 
ÖSV, und Mitglied der Österreichischen Pe-
ïso-Vereinigung sein. 

 
(5) Vertretung der Interessen der Mitglieder.  
 
(6) Fahrtensegeln. 
 
(7) Erfahrungsaustausch und Weiterbildung. 
 
 

(8) Ständiger Kontakt mit dem Österreichischen 
Segelverband und mit den Landessegelver-
bänden. 

 
(9) Die persönliche Begegnung der Mitglieder 

im Verein, unter Bedachtnahme auf sittliche 
und kulturelle Werte  und Regeln  der  Ethik 
und des Östrerr. Volks- und Brauchtums. 

 
§ 3  Mittel zur Verwirklichung 

 des Vereinszweckes 
 

(1) Der Vereinszweck soll durch die in den 
Abs. 2 und 3 angeführten ideellen und mate-
riellen Mittel verwirklicht werden. 

 
(2) Ideelle Mittel sind: 

 
a)  Teilnahme an Fahrten und Regatten 
b)  Veranstaltungen 
c)  Versammlungen und Vorträge 
d)  Herausgabe der Vereinszeitschrift 

 
(3) Zur Aufbringung der erforderlichen mate-

riellen Mittel dienen: 
 

a)  Beitrittsgebühren 
b)  Mitgliedsbeiträge, Unkostenbeiträge 
c)  Erträge aus Veranstaltungen 
d)  Spenden, Subventionen 
e)  Sonstige Zuwendungen und Erträge 
f)  Bausteine und Darlehen 

 
 

§ 4  Erwerb der Mitgliedschaft 
 
(1) Mitglieder des Vereins können alle physi-

schen und juridischen Personen werden, so-
fern dies nicht durch gesetzliche Normen 
ausgeschlossen ist 

 
(2) Über die Aufnahme aller Mitglieder ent-

scheidet der Vorstand endgültig. Die Auf-
nahme kann ohne Angabe von Gründen ver-
weigert werden. 

 
(3) Die Ernennung zum Ehrenmitglied erfolgt 

auf Antrag des Vorstandes durch die  
Generalversammlung. 
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§ 5  Arten der Mitgliedschaft 
 
(1) Die Mitglieder des Vereines gliedern sich in 

Ordentliche (ausübende), außerordentliche, 
Jugend und Anschlußmitglieder, sowie Eh-
renmitglieder 

 
(2) Ordentliche Mitglieder sind jene, die die 

Sportart des Vereines ausüben und sich voll 
an der Vereinsarbeit beteiligen, auch wenn 
sie Ihren Wohnsitz im Ausland haben oder 
eine ausländische Staatsbürgerschaft besit-
zen. 

 
(3) Außerordentliche Mitglieder, sind solche 

die die Vereinstätigkeit fördern, insbeson-
ders durch Zahlung eines erhöhten Mit-
gliedsbeitrages, jedoch nicht  am Vereinsle-
ben teilnehmen. 

 
(4) Jugendmitglieder sind Personen bis zum 

vollendeten 18.Lebenjahr. Ihre Mitglied-
schaft bedarf, sofern sie die Eigenberechti-
gung noch nicht erlangt haben, der Zustim-
mung , des jeweiligen Erziehungberechtig-
ten. 

 
(5) Anschlussmitglieder sind Personen die in  

Ehe oder Lebensgemeinschaft mit einem or-
dentlichen Mitglied leben und sich wie ein 
ordentliches Mitglied an den Vereinsaktivi-
täten beteiligen. 

 
(6) Ehrenmitglieder sind Personen, die wegen 

besonderer Verdienste um den Verein hiezu 
ernannt werden. Diese sind von der Leistung 
des Mitgliedsbeitrages befreit. 

 
§ 6  Beendigung der Mitgliedschaft 

 
(1) Die Mitgliedschaft erlischt durch Tod, durch 

freiwilligen Austritt, durch Streichung und 
durch Ausschluß ohne Anspruch auf wäh-
rend der Mitgliedschaft geleistete Zahlungen 
bzw. Investitionen. 

 
(2) Der Austritt kann nur mit 31. Dezember je-

den Jahres erfolgen. Er muß dem Vorstand 
spätestens einen Monat vorher schriftlich 
mitgeteilt werden. Langt die Mitteilung ver-
spätet ein, so ist sie erst zum nächsten Aus-
trittstermin wirksam. 

 
(3) Der Vorstand kann die Streichung eines 

Mitgliedes vornehmen, wenn dieses trotz 
einmaliger eingeschriebener Mahnung län-
ger als 6 Monate mit der Zahlung der Mit-
gliedsbeiträge im Rückstand ist. Die Ver-

pflichtung zur Zahlung der fällig geworde-
nen Mitgliedsbeiträge bleibt davon unbe-
rührt. 

 
(4) Der Ausschluß eines Mitgliedes aus dem 

Verein kann vom Vorstand wegen grober 
Verletzung der Mitgliedspflichten oder we-
gen unehrenhaften Verhaltens verfügt wer-
den. Gegen den Ausschluß ist jedoch binnen 
2 Wochen nach Erhalt des schriftlichen 
Ausschlußbeschlusses die Berufung an die 
Generalversammlung zulässig. Bis zur Ent-
scheidung der Generalversammlung ruhen 
die Mitgliedsrechte und die Mitglieds-
pflichten. 

 
(5) Die Aberkennung der Ehrenmitgliedschaft 

kann aus den im Abs. 4 genannten Gründen 
von der Generalversammlung über Antrag 
des Vorstandes beschlossen werden. 

 
§ 7  Rechte und Pflichten der Mitglieder 

 
(1) Die Mitglieder sind berechtigt den Vereins-

stander zu führen sowie auf Ihre Kleidung 
das Clubabzeichen zu tragen, an allen Ver-
anstaltungen des Vereins teilzunehmen und 
die Einrichtungen des Vereins zu beanspru-
chen. Das Stimmrecht in der Generalver-
sammlung sowie das aktive und passive 
Wahlrecht steht nur den ordentlichen, den  
Anschluß- und den Ehrenmitgliedern zu. 

 
(2) Die Mitglieder sind verpflichtet, die Interes-

sen des Vereins nach Kräften zu fördern und 
alles zu unterlassen, wodurch das Ansehen 
und der Zweck des Vereins Abbruch er-
leiden könnte. Sie haben die Vereinsstatuten 
und die Beschlüsse der Vereinsorgane zu 
beachten. Die Mitglieder haben ihre Mit-
gliedsbeiträge in der von der Generalver-
sammlung jährlich beschlossenen Höhe bis 
spätestens 1. April des laufenden Jahres ein-
zuzahlen. 

 
(3) Jedes Mitglied nimmt unter eigener Verant-

wortung an den Tätigkeiten der  
SU-Österr. Peïso-Vereinigung teil. 

 
(4) Die Mitglieder der SU-OePV sind von jeder 

Haftung für die Verpflichtungen der SU-
Österr. Peïso-Vereinigung befreit. Diese 
Verpflichtungen sind ausschließlich durch 
das Vereinsvermögen zu decken. 

 
(5) Die Daten der Mitglieder unterliegen dem 

Datenschutz. Jedes Mitglied gibt durch sei-
nen Beitritt, die widerrufliche Zustimmung, 
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dass personenbezogene Daten, insbesondere 
Name, Vornamen, Geburtsdatum, Beruf, 
Wohnort, Funktion im Verein, den Dach-
Landes und Bundesfachverbänden, seine für 
das Vereinswesen Bedeutung erfasst verar-
beitet und weitergegeben werden dürfen. Im 
Besonderen zur Führung der Buchhaltung 
und Zustellung von Informationsmaterial. 

 
§ 8  Vereinsorgane 

 
(1) Die Organe des Vereins sind die General-

versammlung (§§ 9 und 10), der Vorstand 
(§§ 11 bis 13), die  Rechnungsprüfer (§ 14 
und das Schiedsgericht (§ 15, Abs. (1)). 

 
§ 9  Die Generalversammlung 

 
(1) Die ordentliche Generalversammlung findet 

mindestens alle zwei Jahre statt. Eine außer-
ordentliche Generalversammlung kann aus 
besonderen Gründen einberufen werden. 

 
(2) Eine außerordentliche Generalversammlung 

hat auf Beschluß des Vorstandes oder der 
ordentlichen Generalversammlung auf 
schriftlich begründeten Antrag von mindes-
tens einem Zehntel der Mitglieder oder auf 
Verlangen der Rechnungsprüfer binnen 
sechs Wochen stattzufinden. 

 
(3) Sowohl zur ordentlichen, als auch zur au-

ßerordentlichen Generalversammlung sind 
alle Mitglieder mindestens zwei Wochen  
vor dem jeweiligen Termin schriftlich 
einzuladen. Hierbei ist die Aussendung über 
elektronische Medien (E-Mail/Fax/SMS) 
und ähnliches zulässig Die Anberaumung 
der Generalversammlung hat unter Angabe 
der Tagesordnung zu erfolgen. Die 
Einberufung erfolgt durch den Vorstand. 

 
(4) Anträge zu Tagesordnungspunkten sind 

mindestens zehn Tage (Poststempel) vor 
dem Termin der Generalversammlung beim 
Vorstand schriftlich einzureichen. 

 
(5) Gültige Beschlüsse - ausgenommen solche 

über einen Antrag auf Einberufung einer au-
ßerordentlichen Generalversammlung -
können nur zu Tagesordnungspunkten ge-
faßt werden. 

 
(6) Bei der Generalversammlung sind alle Mit-

glieder teilnahmeberechtigt. Stimmberech-
tigt sind nur die ordentlichen Mitglieder, die 
Anschlußmitglieder und die Ehrenmitglie-
der. Jedes dieser Mitglieder hat eine Stim-

me. Die Vertretung eines Mitgliedes durch 
ein anderes ist möglich, jedoch muß das ver-
tretende Mitglied durch eine schriftliche 
Vollmacht  sein Recht zur Stimmenabgabe 
nachweisen. Über diese Vollmacht ist der 
Vorsitzende der Generalversammlung vor 
der Stimmabgabe in Kenntnis zu setzen. 
Von einem stimmberechtigten Mitglied darf 
außer der eigenen Stimme nur eine weitere 
Stimme gültig abgegeben werden. 

 
(7) Die Generalversammlung ist bei Anwesen-

heit der Hälfte aller stimmberechtigten Mit-
glieder (bzw. ihrer Vertreter) (Abs. 6) 
beschlußfähig. Ist die Generalversammlung 
zur festgesetzten Stunde nicht beschlußfä-
hig, so findet die Generalversammlung 30 
Minuten später mit derselben Tagesordnung 
statt, die dann  ohne Rücksicht auf die An-
zahl der erschienenen Mitglieder beschluß-
fähig ist. 

 
(8) Die Wahlen und die Beschlußfassungen in 

der Generalversammlung erfolgen in der 
Regel mit einfacher Stimmenmehrheit. Be-
schlüsse mit denen das Statut des Vereins 
geändert oder der Verein aufgelöst werden 
soll, bedürfen jedoch einer qualifizierten 
Mehrheit von zwei Drittel der abgegeben 
gültigen Stimmen. Bei Stimmengleichheit 
gibt die Stimme des Vorsitzenden den Aus-
schlag. 

 
(9) Die Mitglieder stimmen mit gehobener 

Hand ab. Bei Entscheid des Vorsitzenden 
oder auf Wunsch der Hälfte der anwesenden 
Mitglieder erfolgt die Abstimmung geheim. 

 
(10) Den Vorsitz in der Generalversammlung 

führt der Präsident, in dessen Verhinderung 
sein Stellvertreter. Ist dieser verhindert, so 
führt das an Jahren älteste anwesende Vor-
standsmitglied den Vorsitz. 

 
§ 10  Aufgabenkreis 

 der Generalversammlung 
 
(1) Der Generalversammlung sind folgende 

Aufgaben vorbehalten: 
 
(2) Entgegennahme und Genehmigung des Re-

chenschaftsberichtes und des Rechnungsab-
schlusses. 

       
(3) Entlastung des Vorstandes ohne Kassier, 

Entlastung des Kassiers. 
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(4) Bestellung und Enthebung der Mitglieder 
des Vorstandes und der Rechnungsprüfer. 

 
(5) Festsetzung der Höhe einer Beitrittsgebühr 

und der Mitgliedsbeiträge. 
 
(6) Verleihung und Aberkennung der Ehren-

mitgliedschaft. 
 
(7) Entscheidung über Berufungen gegen Aus-

schlüsse von der Mitgliedschaft. 
 
(8) Beschlußfassung über Statutenänderungen 

und die freiwillige Auflösung des Vereins. 
 
(9) Beratung und Beschlußfassung über sonsti-

ge auf der Tagesordnung stehende Themen. 
 

§ 11  Der Vorstand 
 
(1) Der Vorstand besteht aus folgenden ordent-

lichen Mitgliedern: 
 

a)  dem Präsidenten 
b)  dem Vizepräsidenten 
c)  dem Schriftführer 
d)  dem Kassier 

 
Für die Vorstandsmitglieder können Stellvertre-
ter bestellt werden. 
 
(2) Der Vorstand hat bei Ausscheiden eines 

gewählten Mitgliedes das Recht, an seine 
Stelle ein anderes wählbares Mitglied zu 
kooptieren, wozu die nachträgliche Geneh-
migung in der nächstfolgenden Generalver-
sammlung einzuholen ist. 

 
(3) Die Funktionsdauer des Vorstandes beträgt 

vier Jahre. Auf jeden Fall währt sie bis zur 
Wahl eines neuen Vorstandes. Ausgeschie-
dene Vorstandsmitglieder sind wieder wähl-
bar. 

 
(4) Der Vorstand wird vom Präsidenten, in des-

sen Verhinderung von seinem Stellvertreter 
einberufen. 

 
(5) Der Vorstand ist beschlußfähig, wenn alle 

seine Mitglieder eingeladen wurden und 
mindestens die Hälfte von ihnen anwesend 
ist. Ist der Vorstand zur festgesetzten Stunde 
nicht beschlußfähig, so beginnt der Vorstand 
seine Sitzung 30 Minuten später mit dersel-
ben Tagesordnung, die dann ohne Rücksicht 
auf die Anzahl der Erschienenen beschluß-
fähig ist. 

 

(6) Der Vorstand faßt seine Beschlüsse mit ein-
facher Stimmenmehrheit, bei Stimmen-
gleichheit entscheidet die Stimme des Vor-
sitzenden. 

 
(7) Den Vorsitz führt der Präsident, bei Verhin-

derung sein Stellvertreter. Ist dieser verhin-
dert, obliegt der Vorsitz dem an Jahren äl-
testen anwesenden Vorstandsmitglied. 

 
(8) Außer durch Tod und Ablauf der Funkti-

onsperiode (Abs. 3) erlischt die Funktion ei-
nes Vorstandsmitgliedes durch Enthebung 
(§ 10 Pkt. 3) und Rücktritt (Abs. 9). 

 
(9) Die Vorstandsmitglieder können jederzeit 

schriftlich ihren Rücktritt erklären. Die 
Rücktrittserklärung ist an den Vorstand, im 
Falle des Rücktrittes des gesamten Vorstan-
des an die Generalversammlung zu richten.  

 
(10) Der Vorstand kann sich zur näheren Rege-

lung seines Geschäftsganges eine Ge-
schäftsordnung geben.  

 
§ 12  Aufgabenkreis des Vorstandes 

 
(1) Dem Vorstand obliegt die Leitung des Ver-

eins. Ihm kommen alle Aufgaben zu, die 
nicht durch die Statuten einem anderen Ver-
einsorgan zugewiesen sind. In seinen Wir-
kungsbereich fallen insbesondere folgende 
Angelegenheiten: 

 
a)  Abfassung des Rechenschaftsberichtes 

und des Rechnungsabschlusses. 
 

b)  Vorbereitung der Generalversammlung. 
 

c)  Einberufung der ordentlichen und der 
außerordentlichen Generalversammlun-
gen. 
 

d)  Information der Mitglieder über Tätig-
keit und finanzielle Gebarung des Ver-
eins in den Generalversammlungen. 
 

e)  Verwaltung des Vereinsvermögens. 
 

f)  Aufnahme, Ausschluß und Streichung 
von Vereinsmitgliedern. 
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§ 13  Besondere Obliegenheiten einzelner 
Vorstandsmitglieder 

 
(1) Der Präsident ist das höchste Leitungsorgan. 

Ihm obliegt die Vertretung des Vereins, ins-
besondere nach außen. Er führt den Vorsitz 
in der Generalversammlung und im Vor-
stand. Bei Gefahr in Verzug ist er berechtigt, 
auch in Angelegenheiten, die in den Wir-
kungsbereich des Vorstandes fallen, unter 
eigener Verantwortung selbständig Ent-
scheidungen zu treffen; diese bedürfen je-
doch der nachträglichen Genehmigung 
durch das zuständige Vereinsorgan. 

 
(2) Der Vizepräsident unterstützt den Präsiden-

ten und vertritt ihn im Verhinderungsfall, 
insbesondere nach außen. 

 
(3) Der Schriftführer hat den Präsidenten bei 

der Führung der Vereinsgeschäfte zu unter-
stützen. Ihm obliegt die Führung der Proto-
kolle der Generalversammlung und des Vor-
standes. 

 
(4) Der Kassier ist für die ordnungsgemäße fi-

nanzielle Gebarung des Vereins verantwort-
lich. Er hat der Generalversammlung dar-
über zu berichten. 

 
(5) Schriftliche Ausfertigungen und Bekannt-

machungen des Vereins, insbesondere den 
Verein verpflichtende Urkunden sind vom 
Präsidenten und vom Schriftführer, sofern 
sie jedoch Geldangelegenheiten betreffen, 
vom Präsidenten und vom Kassier gemein-
sam zu unterfertigen. 

 
(6) Im Falle der Verhinderung treten an die 

Stelle der Vorstandsmitglieder ihre Stellver-
treter. 

 
§ 14  Die Rechnungsprüfer 

 
(1) Vorstandsmitglieder können nicht zu Rech-

nungsprüfern bestellt werden. 
 
(2) Die zwei Rechnungsprüfer werden von der 

Generalversammlung auf die Dauer von 
zwei Jahren gewählt. Eine Wiederwahl ist 
möglich. 

 
(3) Den Rechnungsprüfern obliegen die laufen-

de Geschäftskontrolle und die Überprüfung 
des Rechnungsabschlusses. Sie haben der 
Generalversammlung über das Ergebnis der 
Überprüfung zu berichten. 

 

(4) Für die Rechnungsprüfer gelten die Be-
stimmungen des § 11 Abs. 3, 8, 9 und 10 
sinngemäß. 

 
§ 15  Das Schiedsgericht 

 
(1) In allen aus dem Vereinsverhältnis entste-

henden Streitigkeiten, mit Ausnahme des 
Abs. (4),  entscheidet das vereinsinterne 
Schiedsgericht. 

 
(2) Dieses Schiedsgericht setzt sich aus fünf 

Personen zusammen. Es wird derart gebil-
det, daß jeder Streitteil innerhalb von 14 Ta-
gen dem Vorstand zwei ordentliche Mitglie-
der als Schiedsrichter namhaft macht. Diese 
wählen mit Stimmenmehrheit einen Vorsit-
zenden des Schiedsgerichtes, aus dem Kreis 
der ordentlichen Vereinsmitglieder oder ei-
nen Rechtskundigen, der dann nicht Mit-
glied des Vereines sein muss. Bei Stimmen-
gleichheit entscheidet unter den Vorge-
schlagenen das Los. 

 
(3) Dieses Schiedsgericht fällt seine Entschei-

dungen bei Anwesenheit aller seiner Mit-
glieder mit einfacher Stimmenmehrheit. Es 
entscheidet nach bestem Wissen und Gewis-
sen. Seine Entscheidungen sind  endgültig. 

 
(4) Alle die Klassenvorschriften betreffenden 

Entscheidungen werden vom  Schiedsge-
richt gemäß den Klassenvorschriften in der 
jeweils geltenden Fassung getroffen. 

 
§ 16   Zusammenarbeit 
 mit anderen Vereinen 

 
(1) Ein organisatorischer Zusammenschluß mit 

einem oder mehreren Segelvereinen oder 
Segelclubs ist nicht vorgesehen. 

 
(2) Die engere Zusammenarbeit im sportlichen, 

im informativen und im gesellschaftlichen 
Bereich mit anderen Segelvereinen oder Se-
gelclubs ist möglich. 

 
(3) Der Vorstand beschließt nach genauer Prü-

fung der Zielvorstellungen die voraussichtli-
che  Art und Weise und den  Zeitraum für 
das geplante Zusammenwirken. 

 
(4) Der Vorstand informiert die Generalver-

sammlung über das Ergebnis des Beschlus-
ses und stellt den entsprechenden Antrag.  
Die Generalversammlung entscheidet über 
den Antrag.  
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§ 17  Auflösung des Vereins 

 
(1) Die freiwillige Auflösung des Vereins kann 

nur in einer zu diesem Zweck einberufenen 
außerordentlichen Generalversammlung und 
nur mit Zweidrittelmehrheit der abgegebe-
nen gültigen Stimmen beschlossen werden. 

 
(2) Der letzte Vereinsvorstand hat die freiwilli-

ge Auflösung der Vereinsbehörde schriftlich 
anzuzeigen und ist verpflichtet, die freiwil-
lige Auflösung in einem amtlichen Blatte zu 
verlautbaren. 

 
(3) Im Falle der Auflösung des Vereines, gleich 

welcher Art, fällt das Vereinsvermögen an 
die Österr. Turn- und Sportunion, Landes-
verband Burgenland, zur Erfüllung gemein-
nütziger Aufgaben dieses Vereines. 
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